


Ganz am Ende, unter dem angezeigten „Bestandsregister“ sind  
entsprechend die Tiere (mit BVD-Ergebnis, jedoch ohne Geburts- 
meldung) aufgelistet.

Geburten, die länger als 1 Jahr in der Vergangenheit liegen, können nur über den Landeskontrollverband 
NRW e.V. schriftlich nachgemeldet werden über Email: tkz@lkv-nrw.de oder Fax: 02151.4111-249.

Die folgende Übersicht beschreibt das Auffinden von Ohrmarken-
nummern, für die es ein BVD-Ergebnis in HIT, aber keine Geburtsmeldung gibt:

Meist betrifft dies vergessene Geburtsmeldungen, 
die erst auffallen, wenn das Tier kalbt (und als 
Mutter nicht eingetragen werden kann) oder der 

Pass fehlt. Dieser kann ohne die in der Geburtsmel-
dung getätigten Angaben des Tieres nicht gedruckt 
werden.






